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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 
gültig ab 01.07.2009 

 
2G Energietechnik GmbH . Benzstraße 10 . 48619 Heek 

 
 

I. Allgemeines 
 

1)Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte  vertragliche Vereinbarungen 
zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Ein  
Vertrag  kommt   mangels besonderer Vereinbarung  – mit der  schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers zustande. 
2)Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher 
Art – auch in elektronischer Form –Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der 
Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung 
Dritten zugänglich zu machen. 
 

II. Preis und Zahlung 
 
1)Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung  im Werk, jedoch  ausschließlich  
Verpackung und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
2)Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug á Konto des Lieferers zu leisten, und zwar:  

30% Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung, 
60% bei Lieferung, 
der Restbetrag innerhalb 8 Tagen nach Inbetriebnahme. 

3)Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als 
seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 

III. Lieferzeit, Lieferverzögerung 
1)Die Lieferzeit beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung, nicht jedoch vor Beibringung der vom Kunden zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 
2)Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der Liefergegenstand das Lieferwerk bzw. den Lagerort verlassen hat, 
oder dem Kunden die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist, es sei, es ist etwas anderes schriftlich vereinbart. 
3)Bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen sowie bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des 
Einflussbereiches des Lieferers liegen, oder bei Hindernissen, für die der Zulieferer verantwortlich ist, verlängert sich die 
Lieferfrist angemessen. 
4)Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller  zu vertreten hat, werden ihm 14 Tage vom Tag der 
Bekanntgabe der Versandbereitschaft an  gerechnet die auch bei Dritten entstandenen Lagerkosten und beim Lagern beim 
Lieferer 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Der Lieferer ist berechtigt, nach Gewährung einer fruchtlos 
verstrichenen Nachfrist  über den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen und den Besteller mit angemessener Frist zu 
beliefern. 
5)Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
6)Bleibt der Besteller nach Anzeige der Bereitstellung mit der Übernahme des Vertragsgegenstandes oder der Erfüllung seiner 
Zahlungsverpflichtung länger als sechs Wochen im Rückstand, so ist der Lieferer nach Gewährung einer Nachfrist von 14 
Tagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Fordert der Lieferer 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung, so kann er 15% des Verkaufspreises als Entschädigung fordern. Der Schaden ist höher 
oder niedriger anzusetzen, wenn der Lieferer einen höheren, der Besteller einen niedrigeren Schaden nachweist. Macht der 
Lieferer von diesem Recht keinen Gebrauch, so hat er –unbeschadet seiner sonstigen Rechte – die Befugnis über den 
Vertragsgegenstand frei zu verfügen und an dessen Stelle in angemessener Frist einen gleichartigen Gegenstand zu den 
Vertragsbedingungen zu liefern. 
7)Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende 
Verzögerungen teilt der Lieferer sobald als möglich mit. 
8)Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfanges seitens des 
Lieferers bleiben während der Lieferfrist vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die 
Änderungen für den Besteller zumutbar sind. 
 

IV. Gefahrübergang, Abnahme 
1)Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung geht mit Lieferung ab Werk bzw. Lager auf den Besteller über sofern nichts 
anderes vereinbart ist. 
2)Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert oder wird die Ware aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten 
hat, nicht abgenommen, so geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. Die durch Lagerung 
entstandenen Kosten, mindestens 0,5% des Warenwertes pro Monat, sind vom Besteller zu tragen. 
3)Die Abladung der Ware ist Sache des Bestellers und geht zu seinen Lasten. 
4)Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar. 
5)Ist der Besteller Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des 
Kaufgegenstandes mit der Übergabe, beim Versendungsverkauf mit der Auslieferung des Kaufgegenstandes an den Spediteur, 
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den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Besteller über. Die Übergabe steht 
es gleich, wenn sich der Besteller im Annahmeverzug befindet. 
6) Der Auftraggeber hat die gelieferte Ware gegen Diebstahl, Vandalismus und Beschädigung durch äußere Einflüsse ( z.B. 
Wetter) zu schützen oder ggf. zu versichern, sofern noch kein Versicherungsschutz besteht. Bei hierdurch hervorgerufenen 
Schäden, haftet der Auftraggeber. 
7)Bei Lieferungen einschließlich Montage geht die Gefahr über sobald die Anlage zur ersten Inbetriebsetzung bereit ist, oder, 
wenn eine Inbetriebsetzung nicht infrage kommt, mit Beendigung der Montage. 
Wird nach Versendung ab Werk, jedoch vor dem Gefahrübergang, die Leistung des Lieferers durch höhere Gewalt, Krieg, 
Sabotage oder andere unabwendbare vom Lieferer nicht zu vertretende Umstände, beschädigt oder zerstört, so hat der Lieferer 
zusätzlich Anspruch auf denjenigen Teil der Vergütung, welcher der beschädigten oder zerstörten Leistung entspricht.  
 

V. Eigentumsvorbehalt 
1)Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der des Lieferers aufgrund des Vertrages zustehenden Forderungen Eigentum 
des Lieferers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle Forderungen, die der Lieferer gegen den Besteller im 
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand, z.B. aufgrund von Reparaturen oder Ersatzteillieferungen sowie sonstiger 
Leistungen, nachträglich erwirkt. 
2)Jede Be- und Verarbeitung des unter Eigentumsvorbehalt stehenden Kaufgegenstandes, sowie eine Verbindung mit fremden 
Sachen durch den Besteller oder Dritte, erfolgt für den Lieferer. An neu entstehenden Sachen steht dem Lieferer das 
Miteigentum entsprechend dem Wert des Kaufgegenstandes zu. 
3)Der Besteller ist berechtigt, den Kaufgegenstand im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu bearbeiten 
und zu veräußern; zur Sicherheit tritt er seine Forderungen aus dem Weiterverkauf des Kaufgegenstandes schon jetzt an den 
Lieferer ab. Der Besteller ist zur Einbeziehung der Forderung ermächtigt. Die Bekanntgabe der Abtretung und die Einziehung 
der Forderung durch den Lieferer bleiben vorbehalten. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit 
freizugeben, als der Rechnungsbetrag der Vorbehaltswaren die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen 
sind, um mehr als 20% übersteigt. 
4)Der Lieferer ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag 
zurückzutreten und den Kaufgegenstand heraus zu verlangen. In diesem Fall ist der Lieferer berechtigt, nach schriftlicher 
Ankündigung mit angemessener Frist den Kaufgegenstand unter Anrechnung des Verwertungserlöses auf den Kaufpreis durch 
freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwerten. 
5)Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes hat der Besteller dem Lieferer sofort schriftlich 
Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf den Eigentumsvorbehalt des Lieferers hinzuweisen. Der Käufer trägt alle 
Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeschaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden 
müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können. 
6)Der Besteller hat die Pflicht, den Kaufgegenstand während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes in ordnungsgemäßem 
Zustand zu halten, alle vom Hersteller vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlichen Instandsetzungen unverzüglich – 
abgesehen von Notfällen – vom Lieferer oder von einer für die Betreuung des Kaufgegenstandes vom Lieferer anerkannten 
Werkstatt ausführen zu lassen. 
7)Läßt das Recht eines Landes den Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es aber vergleichbare Rechte vorzubehalten, so 
kann der Lieferer alle Rechte dieser Art ausüben. Der Besteller ist verpflichtet, auf seine Kosten Maßnahmen zu ergreifen, die 
erforderlich sind, um diese Rechte an dem Kaufgegenstand wirksam werden zu lassen und aufrecht zu erhalten. 
8)Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige 
Rückgabe des Kaufgegenstandes zu verlangen, 
 

VI. Leistungen des Käufers bei Montage 
1)Der Besteller schafft auf seine Kosten rechtzeitig alle Voraussetzungen, die eine zügige Montage durch den Lieferer 
ermöglichen. 
2)Auf Anforderung des Lieferers gehört hierzu die Bereitstellung von Fach- und Hilfskräften, Geräten, Energie, Wasser sowie 
von Arbeits- und Betriebsmitteln, ferner die Vorbereitung aller Erd- und Fundament-, Bau- und Gerüstarbeiten. Die Zufahrten 
und der Montageplatz müssen in Flurhöhe geebnet und für Fahrzeuge genügend Tragfähigkeit und die Fundamente vollständig 
trocken und abgebunden sein. Auf Wunsch des Lieferers stellt der Besteller geeignete Räume für Personal und Montagegerät 
zur Verfügung. 
3)Bei Montagen im Ausland werden alle Einreise-, Arbeits- und sonst erforderlichen Genehmigungen durch den Besteller auf 
dessen Kosten beschafft.  
 

VII. Erfüllung 
1)Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn die Gefahr gemäß Artikel IV auf den Käufer übergeht. 
2)Teillieferungen sind zulässig. 
3)Vom Tage der Erfüllung an hat der Lieferer nach den Vorschriften des Artikel VIII einzustehen. 
4)Gelieferte Kaufgegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte 
aus Artikel VIII entgegenzunehmen. 
 

VIII. Sachmängel 
1)Die Feststellung eines Sachmangels ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des 
Lieferers. 
2)Wenn eine Mängelbehebung durch den Lieferer nicht zumutbar ist, kann mit Zustimmung des Lieferers eine fachgerechte 
Mängelbeseitigung durch den Besteller oder einen Dritten erfolgen. In diesem Fall ersetzt der Lieferer die Kosten in maximal  
der Höhe, die der Lieferer bei eigener Mängelbehebung gehabt hätte. 
3)Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt der Lieferer – soweit sich die 
Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschl. des Versandes sowie die angemessenen 
Kosten des Aus- und Einbaus, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, kommen die 
Kosten der etwa erforderlichen Gestellung zu einem Monteur und Hilfskräfte. 
4)Zur Vornahme notwendiger Nachbesserungsarbeiten hat der Besteller 

a) die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. 
b) auf eigene Kosten Hilfskräfte, Geräte und Betriebseinrichtungen zu stellen sowie Nebenarbeiten 

auszuführen. 
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c) auf eigene Kosten die über den ursprünglichen Auftragsumfang hinausgehenden Arbeiten durchzuführen. 
5)Die Verpflichtung zur Sachmängelbeseitigung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung und Teile, die infolge ihrer 
stofflichen Beschaffenheit oder nach Art ihrer Verwendung einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen; ferner nicht auf Schäden 
infolge unsachgemäßer Lagerung, Behandlung oder Verwendung, fehlerhafter Montage oder Inbetriebsetzung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder Fundamente, ungeeignetem Baugrundes, 
chemischer, elektro-chemischer oder elektrischer Einflüsse. Das gleiche gilt für sonstige nach dem Gefahrenübergang liegende 
Umstände, die ohne Verschulden des Lieferers entstanden sind. 
6)Die Verpflichtungen zur Beseitigung eines Sachmangels bestehen nicht, wenn  

- der Besteller einen Fehler nicht unverzüglich schriftlich dem Lieferer  
angezeigt hat. 

- durch etwa seitens des Kunden oder Dritte unsachgemäß ohne vorherige  
Genehmigung des Lieferers vorgenommene Änderungen oder  
Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden  
Folgen aufgehoben. 

- in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung der Lieferer nicht freigegeben 
hat oder 

- der Kaufgegenstand in einer vom Lieferer nicht genehmigten Weise  
verändert worden ist oder 

- Teile von Dritten eingebaut wurden, die Einfluß auf den Betrieb des  
Aggregates haben 

- Der Besteller die Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes (z.B. 
Betriebsanleitung) nicht befolgt hat. 

 

IX. Rechtsmängel  
1)Führt die Benützung des Kaufgegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten in 
Deutschland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen 
oder den Kaufgegenstand für den Besteller in zumutbarer Weise derer modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr 
besteht. 
Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Käufer zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag 
zu. 
Darüber hinaus wird der Lieferer dem Besteller von unbestrittenen oder rechtkräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden 
Schutzrechtsinhaber freistellen. 
 

X. Verjährung 
Ansprüche des Bestellers wegen Sachmängeln/Rechtsmängeln verjähren in einem Jahr ab dem Tag der Inbetriebnahme des 
Kaufgegenstandes, wenn der Besteller eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentliches Sondervermögen oder 
ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handelt. 
In jedem Fall verjähren die Ansprüche bis spätestens nach Ablauf von 18 Monaten nach Lieferung bzw. Meldung der 
Lieferbereitschaft. 
Diese Verjährungsfrist von einem Jahr verlängert sich in dem Fall, dass es sich bei dem Besteller und Nutzer  um eine 
Privatperson handelt auf 2 Jahre ab Inbetriebnahme. 

 

XI. Haftung 
1)Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder 
nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher 
Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – vom Besteller nicht 
vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der 
Abschnitte VIII und IX entsprechend. 
2)Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer aus welchen Rechtsgründen auch 
immer – nur 
- bei Vorsatz , 
- bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter, 
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
- bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat 

genutzten Gegenständen gehaftet wird. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender 
Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden. 
 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 

XII. Softwarenutzung 
 
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte 
Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten 
Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. 
Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen 
oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere 
Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern. 
Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim 
Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 
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XIII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 
1)Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen 
inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
2)Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des 
Bestellers Klage zu erheben. 
 
 
Heek, 01.07.2009 


